
Hand an den Kopf der Geschädigten, so daß sie zu 
Boden stürzte und mit dem Kopf und dem linken Knie 
heftig aufschlug. Der Angeklagte ließ die Geschädigte 
liegen und begab sich in eine Gaststätte.
Laut ärztlicher Bescheinigung hat die Geschädigte ein 
Hämatom über dem linken Stirnbein und Druck
schmerzempfindlichkeit am oberen Rand der linken 
Kniescheibe davongetragen.
In seiner Begründung hat das Kreisgericht u. a. aus
geführt, der Angeklagte sei in seiner ganzen Entwick
lung äußerst widersprüchlich. Auf der einen Seite be
mühe er sich, fleißig und ordentlich zu arbeiten, und 
unterwerfe er sich auch freiwillig der sportlichen Diszi
plin. Andererseits sei er maßlos beim Alkoholverbrauch, 
neige im Zustand der Trunkenheit zu Gewalttätigkeiten 
und sei dann nicht mehr lenkbar. Es könne dem An
geklagten nicht gefolgt werden, daß er den Widerstand 
der Geschädigten für ein solches Sträuben gehalten 
habe, wie es ihm schon wiederholt bei der Annäherung 
an ein Mädchen entgegengebracht worden sei. Die Ge
schädigte habe tatsächlich ernsthaften Widerstand ge
leistet, was der Angeklagte nach dem gesamten Ver
lauf des Geschehens hätte erkennen müssen. Er habe 
der Geschädigten ja auch den Mund zugehalten, weil 
er davon überzeugt gewesen sei, daß sie schreien werde. 
Als er gesehen habe, daß sein Bestreben erfolglos war, 
habe er in blinder Wut auf die Geschädigte los
geschlagen.
Gegen dieses Urteil des Kreisgerichts hat der Staats
anwalt Protest zugunsten des Angeklagten eingelegt, 
mit dem er Aufhebung des Urteils und ausschließlich 
eine Verurteilung wegen Körperverletzung beantragt. 
Der Protest konnte nur teilweise Erfolg haben.
Aus den G r ü n d e n :
Wiederholt hat der Senat in seinen Entscheidungen dar
auf hingewiesen, daß die sozialistische Gesetzlichkeit 
die allseitige genaue Beachtung des gesetzlichen Tat
bestandes, vor allem die gründliche Untersuchung aller 
objektiven und subjektiven Faktoren verlangt, weil 
diese Feststellungen für die richtige rechtliche Beurtei
lung einer strafbaren Handlung erforderlich sind. Dies 
hat das Kreisgericht in vorliegender Sache nicht genü
gend beachtet. Es hat unterlassen, die Verhaltensweise 
des Angeklagten in den einzelnen Phasen des Ge
schehensablaufs eingehend zu erforschen und auf ihre 
Tatbestandsmäßigkeit hin zu prüfen. Dadurch gelangte 
es zu der fehlerhaften Auffassung, daß sich der Ange
klagte eines versuchten Notzuchtverbrechens schuldig 
gemacht und die Körperverletzung in Tateinheit mit 
einem Sittlichkeitsverbrechen begangen habe.
Dieser Auffassung kann der Senat nicht folgen. Bei der 
strafrechtlichen Würdigung der vom Angeklagten be
gangenen Handlungen ist davon auszugehen, daß das 
Verbrechen der Notzucht nur vorsätzlich begangen wer
den kann, wobei der Vorsatz des Täters die Nötigung, 
die u. a. in der Gewaltanwendung besteht, als Mittel 
zur Herbeiführung des Erfolges mit umfassen muß. 
Mit dieser Frage hat sich das Kreisgericht jedoch nicht 
auseinandergesetzt, wobei die von ihm getroffenen Fest
stellungen eine solche Schlußfolgerung auch nicht zu
lassen.
Nach dem festgestellten Sachverhalt bemühte sich der 
Angeklagte in der HO-Gaststätte L. darum, die Ge
schädigte nach Hause begleiten zu dürfen. Er bekam 
weder eine zustimmende noch eine ablehnende Ant
wort, so daß er sich der Geschädigten beim Aufbruch 
anschloß. Während sich die Geschädigte zuerst gegen ein 
Unterhaken wehrte, ließ sie es dann zu. Das konnte 
vorerst beim Angeklagten den Eindruck erwecken, daß 
er in der von ihm gewollten Annäherung gegenüber der 
Geschädigten' einen Schritt weitergekommen sei. Wie 
der Angeklagte in diesem Zusammenhang vor dem 
Senat glaubwürdig zum Ausdruck brachte, gefiel ihm 
die Geschädigte, und er hoffte, mit ihr Geschlechtsver
kehr durchführen zu können. Dabei ging er davon aus.

daß die Geschädigte ihm zu Willen sein werde. Sein 
Versuch, die Geschädigte zu küssen und zu betasten, 
kann anfänglich durchaus als die in der Vorstellung 
des Angeklagten übliche Form der Werbung angesehen 
werden. Er verfolgte dabei das Ziel — und hatte dies 
auch in seinen Willen aufgenommen —, die Geschä
digte sexuell zu erregen, um sie so seinen Wünschen zu
gänglich zu machen. Dabei sah er in der Geschädigten 
nur das Geschlechtswesen, das ihm zur Befriedigung 
seiner Geschlechtslust dienen sollte.
Dieses Verhalten zeigte allerdings eindeutig, daß die 
Einstellung des Angeklagten gegenüber dem weiblichen 
Geschlecht noch nicht von den neuen ethischen Verhal
tensweisen und Verhaltensnormen, die sich in unserem 
Arbeiter-und-Bauern-Staat herausgebildet haben und 
die auch die Beziehungen zwischen Mann und Frau auf 
gleichberechtigter Basis umfassen, beeinflußt ist. Ein 
solches Verhalten verstößt stets gegen die moralischen 
Anschauungen unserer Werktätigen, ist aber für sich 
allein noch nicht strafbar. Dabei wollte der Angeklagte 
jedoch nicht mittels Gewalt zum Geschlechtsverkehr 
kommen, wie sich dies auch in seinem weiteren Ver
halten offenbart. Als er nämlich erkennen mußte, daß 
er die Geschädigte tatsächlich nicht freiwillig zum Ge
schlechtsverkehr bewegen konnte, und als sie in dem 
ihm entgegengesetzten Widerstand auch nicht nachgab, 
ließ er von ihr ab, schlug ihr mit der flachen Hand ins 
Gesicht, so daß sie auf die Straße stürzte, und ging 
danach seiner Wege.
Bei dieser Sachlage kann ein versuchtes Notzuchtver
brechen nicht vorliegen, da die Gewaltanwendung — die 
zweifellos gegeben ist — nicht darauf gerichtet war, 
die Geschädigte zur Duldung des außerehelichen Bei
schlafes zu nötigen. Damit mangelt es bereits objektiv 
an der Tatbestandsmäßigkeit des § 177 StGB. Insoweit 
ist daher dem Protest zuzustimmen.
In der weiteren Einschätzung des strafbaren Verhaltens 
des Angeklagten kann jedoch der Senat den Ausfüh
rungen des Protestes nicht folgen. Die Geschädigte hatte 
schon von Anbeginn des vom Angeklagten herbei
geführten Zusammenseins diesem unmißverständlich zu 
erkennen gegeben, daß ihr an einer näheren Bekannt
schaft mit ihm nicht gelegen sei. Ihr Sträuben bei sei
nen „Zärtlichkeitsversuchen“ konnte damit vom Ange
klagten nicht als sog. schamhaftes Wehren — wie es im 
Protest dargestellt wird — angesehen werden. Noch 
weniger kann dem Protest darin gefolgt werden, daß 
aus vielerlei Gründen bei der Frau ein bestimmter 
Widerstand vorhanden sei und daß der Versuch, diesen 
zu überwinden, nicht als Sittlichkeitsverbrechen gewer
tet werden könne. Grundsätzlich kann dagegen nichts 
eingewandt werden, wenn damit die dafür üblichen 
normalen Mittel der Werbung des Mannes um die 
Gunst der Frau gemeint sind. Angewandt auf den kon
kreten Fall aber steht eine solche Auffassung in kras
sem Widerspruch .zu den Anschauungen der sozialisti
schen Gesellschaft, in der die Beziehungen der Ge
schlechter untereinander auf gegenseitiger Zuneigung 
und Achtung sowie auf der freien Willensentschließung 
der Partner zueinander und auf der Unverletzlichkeit 
der geschlechtlichen Freiheit der Frau beruhen. Diese 
Prinzipien wären bei einer Betrachtungsweise, wie sie 
der Protest zum Ausdruck bringt, nicht mehr gewähr
leistet.
Zuzustimmen ist dem Protest, daß das Kreisgericht die 
einzelnen Fakten im Geschehensablauf nicht in der 
richtigen Reihenfolge schildert, wie sie von dem An
geklagten und der Geschädigten im wesentlichen über
einstimmend vorgebracht wurden. Das ändert aber 
nichts am tatsächlichen Tatgeschehen und ist auch für 
die Beurteilung des strafbaren Verhaltens des Ange
klagten rechtlich unerheblich. Im Urteil wird nicht mehr 
äüsgeführt, als der Angeklagte selbst zugestanden hat
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